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I. Fragestellung und Zielgruppe  

 

Diese Handreichung richtet sich an Ar-

chivarinnen und Archivare. Sie bietet 

eine erste Orientierung zum richtigen 

Umgang mit Dateisystemen, insbeson-

dere im Hinblick auf Bewertung und 

Übernahme. Darüber hinaus gibt sie 

Empfehlungen zur Abfrage dieser Un-

terlagen bei den Behörden. 

 

II. Was ist ein Dateisystem?  

 

Ein Dateisystem ist eine Ablageorgani-

sation auf einem Datenspeicher eines 

Computers. Dateien werden in unter-

schiedlichen Ordnern sachthematisch 

abgelegt. Ordner können auch weitere 

(Unter-)Ordner enthalten, so dass eine 

hierarchische Struktur entsteht. Die 

Ablageorganisation ist technisch kaum 

beschränkt, so dass Dateisysteme von 

Nutzerinnen und Nutzern individuell 

ausgestaltet werden können. 

 

Dateisysteme kommen im Behörden-

alltag in den allermeisten Fällen in 

Form von (Gruppen-)Laufwerken vor, 

die über den MS Windows Explorer ge-

nutzt werden. Auch kollaborative Platt-

formen wie MS Sharepoint können 

ähnliche Zwecke wie Dateisysteme er-

füllen. 

 

Als alternative Bezeichnung für Datei-

systeme sind auch Dateiablage, Datei-

sammlung, Fileablage, Filesystem, Ex-

plorer, Laufwerk u.ä. verbreitet.  

 

 

Abb. 1: Beispielhafte Ablagestruktur in einem 

Dateisystem 

 

Von Dateisystemen zu unterscheiden 

sind insbesondere E-Akten und Fach-

verfahren als weitere digitale Instru-

mente in der behördlichen Schriftgut-

verwaltung. 

 

III. Warum sind Dateisysteme für Ar-

chive interessant?  

 

Grundsätzlich ist eine rechtskonforme 

Dokumentation von Verwaltungshan-

deln nur in einer ordnungsgemäß ge-

führten Akte (Papierakte oder E-Akte) 

möglich. Das bedeutet, dass in der 

Verwaltung Dateisysteme nur als Zwi-

schen- oder Zweitablage für veraktete 

Dokumente (digitale Handakte) oder 

als Ablage für Dokumente ohne ein-

deutigen Akten-/Vorgangsbezug (digi-

tale Sammlung) genutzt werden dür-

fen. 

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass 

Behörden Dateisysteme als alternative, 

digitale Ablagesysteme anstelle von 

analogen oder elektronischen Akten 

nutzen. Diese Dateisysteme können 
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nach dem Aktenplan aufgebaut sein, 

eine aktenplanähnliche Struktur nach-

bilden oder anderen, für Außenste-

hende nicht immer leicht verständli-

chen Ordnungskriterien folgen. Häufig 

werden Dateisysteme in Kombination 

mit ähnlich aufgebauten E-Mail-Postfä-

chern genutzt. Das bedeutet, dass sich 

ein Teil der Dokumente in E-Mail-Post-

fächern, ein anderer Teil der Doku-

mente im Dateisystem befindet. Teil-

weise werden auch E-Mails dort abge-

legt. Dieses Vorgehen wird von den 

Beschäftigten häufig als einfach in der 

Nutzung empfunden, um das überwie-

gend digital stattfindende Verwaltungs-

handeln zu dokumentieren.  

 

Dabei wird übersehen, 

 dass diese Form der Dokumenta-

tion nicht rechtskonform ist, insbe-

sondere wegen der Nicht-Einhal-

tung der Grundsätze ordnungsge-

mäßer Aktenführung1, 

 dass der Zugang zu den Dokumen-

ten aufgrund individueller Abla-

gestrukturen und beschränkter Zu-

griffsrechte nicht grundsätzlich ge-

währleistet ist, und 

 dass ein geordneter Lebenszyklus 

von der Bearbeitung über die Auf-

bewahrung bis zur Aussonderung 

nicht unterstützt werden kann. 

Für Archive sind die Inhalte von Datei-

systemen, die als digitale Handakte 

genutzt werden, nicht von Interesse. 

Allein wenn eine ordentliche Aktenfüh-

rung ansonsten völlig fehlt, kann hier 

eine behelfsweise Überlieferung gebil-

                                                           
1 Vgl. Verwaltungsvorschrift zur elektronischen Ak-
tenführung in der Landesverwaltung nach dem E-

det werden. Interessanter sind die In-

halte von digitalen Sammlungen, denn 

hier können sich Dokumente finden, 

die nicht in Akten abgelegt werden und 

doch Archivwürdigkeit beanspruchen 

können. In der Praxis sind beide Phä-

nomene nicht immer scharf voneinan-

der zu trennen, doch wird im Folgen-

den eine Methode zur Identifikation 

von archivwürdigen Dokumenten ange-

boten. 

 

IV. Wie sollte Überlieferung aus Da-

teisystemen gebildet werden? 

 

Auch Dokumente in Dateisystemen un-

terliegen der behördlichen Anbietungs-

pflicht gemäß § 2 (1) und § 4 des Ar-

chivgesetzes NRW. Auch wenn Anbie-

tungen in der Praxis (wegen des feh-

lenden Lebenszyklus', s.o.) eigentlich 

nicht regelmäßig erfolgen, so bieten 

diese Paragraphen doch die Handhabe 

für eine Übernahme von Daten aus 

Dateisystemen.  

 

Allerdings sollte bei einer Übernahme 

aus Dateisystemen äußerst selektiv 

vorgegangen werden. Die Akte ist das 

rechtskonforme Instrument zur Doku-

mentation des Verwaltungshandelns, 

nicht das Dateisystem. Eine Über-

nahme aus Dateisystemen kann die 

Aktenüberlieferung allenfalls ergänzen 

oder bei deren Fehlen als behelfsmäßi-

ges Surrogat dienen. 

 

Eine Überlieferung vollständiger Datei-

systeme ist jedoch nach Möglichkeit zu 

vermeiden. Dateisysteme enthalten üb-

Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen, MBl. 
NRW. 2018 S. 472. 
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licherweise große Mengen von Doku-

menten in sehr individuellen und des-

halb schwer nachvollziehbaren Struk-

turen. Weder Inhalte noch Kontexte 

sind unmittelbar erkennbar, schon gar 

kein prozessuales Behördenhandeln. 

Entwürfe, Versionierungen, Dubletten 

u.v.a.m. liegen häufig unstrukturiert ne-

beneinander, ebenso Wichtiges und 

Unwichtiges, Altes und Neues. Häufig 

genug liegt weniger eine geordnete 

Dateiablage als vielmehr eine chaoti-

sche Datensenke vor. Eine Autopsie 

solcher Dateisysteme verursacht er-

hebliche Aufwände, die aus ar-

beitspraktischen Gründen zu vermei-

den sind. 

 

Eine Überlieferung sollte sich deshalb 

auf bestimmte zentrale Dokumente in 

den Dateisystemen beschränken. 

Diese Dokumente werden im Folgen-

den als Rückgratdokumente bezeich-

net. 

 

V. Welche Unterlagen in Dateisyste-

men können von Interesse sein? 

 

Bei Unterlagen in Dateisystemen han-

delt es sich primär um Dokumente, die 

nicht im Kontext eines behördlichen 

Geschäftsprozesses abgelegt worden 

sind, denn dieser ist rechtsverbindlich 

in Aktenform zu dokumentieren. Eine 

solche Ablage kann fälschlicherweise 

erfolgen, wenn prozessgebundene Do-

kumente allein im Dateisystem und 

eben nicht in der Akte abgelegt wer-

den. Eine solche Ablage kann aber 

auch korrekt sein, wenn die abgelegten 

Dokumente parallel zur Akte abgelegt 

werden (digitale Handakte) oder aber 

gar keinen Bezug zu einem aktuellen 

behördlichen Geschäftsprozess auf-

weisen (digitale Sammlung). Letzteres 

trifft vordringlich auf Dokumente zu, die 

von allgemeiner oder grundsätzlicher 

Bedeutung für die behördliche Arbeits-

praxis sind und deren Inhalt eine Rele-

vanz über einen Einzelfall hinaus ha-

ben kann. Gerade diese strukturell 

wichtigen Dokumente verdienen die 

Aufmerksamkeit der Archivarinnen und 

Archivare. 

 

Will man solche Dokumente identifizie-

ren, ist es erst einmal hilfreich, sich auf 

die Kenntnisse der Behörden über ihre 

eigenen Unterlagen zu stützen. Eine 

weiterführende Leitfrage kann dabei 

sein: „Welche Unterlagen, die nicht in 

Akten und Vorgänge übertragen wer-

den, sind bei Ihnen regelmäßig in Ge-

brauch?“ 

In nahezu allen Behörden gehören 

dazu sogenannte Rückgratdokumente, 

die für die tägliche Arbeit benötigt wer-

den oder Auskunft über Arbeitspraxis 

und -ergebnisse einer Einrichtung ge-

ben. Diese umfassen u.a.: 

 

 Organisationspläne 

 Geschäftsverteilungspläne 

 Dienstanweisungen 

 Protokolle 

 (Jahres-/Quartals-)Berichte 

 Veröffentlichungen 

 Fotos 

 (…) 

 

Solche Dokumente sind häufig als ar-

chivwürdig zu bewerten und sollten ak-

tiv und routinemäßig abgefragt sowie 

in passenden Abständen übernommen 

werden. 
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In Dateisystemen werden außerdem 

häufig nicht aktenfähige Dateien abge-

legt. Dazu gehören: 

 

 Videos, 

 Tondokumente,  

 animierte Präsentationen. 

 (…) 

  

Auch hier ist eine aktive und routine-

mäßige Abfrage und Bewertung sinn-

voll. 

 

Die Liste von Rückgratdokumenten 

kann für einzelne Verwaltungszweige 

um spezifische Unterlagen(gruppen) 

ergänzt werden.2 

 

VI. Was ist bei der Übernahme von 

Unterlagen aus Dateisystemen zu 

beachten? 

 

Rückgratdokumente aus Dateisyste-

men können als unstrukturierte Daten 

problemlos in das digitale Archiv über-

nommen werden. Ordnungsstrukturen 

aus dem Dateisystem müssen in ihrem 

Fall nicht gesichert werden.  

 

Für das Landesarchiv NRW ist der 

Workflow für eine Übernahme im  

Dokument „ADD+ LAV. Organisation, 

Rollen und Workflows. Anhang 1: 

Workflow Unstrukturierte Daten“ be-

schrieben. Die abgebende Behörde ist 

darauf hinzuweisen, dass nach der er-

folgreichen Übergabe an das Lan-

                                                           
2 Beispiele wären Amtsübersichten für die Finanz-
ämter, Qualitätsberichte für die Dezernate 4Q der 

desarchiv NRW die Daten bei der Be-

hörde gelöscht werden müssen. 

Dadurch wird auch verhindert, dass es 

möglicherweise zu Mehrfach-Anbietun-

gen der gleichen Dateien kommt. 
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